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Zitat von Bolzbold

Und wie würdest Du diesen Passus hier deuten?

"Beamtete oder tarifbeschäftigte Lehrkräfte, die unbefristet im Schuldienst eines
anderen Bundeslandes tätig sind und die das Bundesland wechseln wollen, können
jederzeit an dem Bewerbungsverfahren in einem anderen Land oder am
Lehrkräfteaustauschverfahren zwischen den Ländern teilnehmen, wenn eine
Freigabeerklärung der zuständigen Schulbehörde vorliegt."

(Quelle: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/sch…ren-106232.html )

Das ist definitiv nur teilweise richtig, denn an den Verfahren kannst du natürlich auch ohne
Freigabe teilnehmen, musst dann aber entsprechend kündigen oder dich entlassen lassen,
wenn du keine Freigabe bekommst.
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